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Die Welthandelsorganisation (WTO) und die geistigen 

Eigentumsrechte 

Einleitung 

Am 1. Januar 1995 hat die neue Welthandelsorganisation, die "World Trade Organi
sation" (WTO) ihre Arbeit aufgenommen. Damit ist das Provisorium des GATT als 
Ersatzregelwerk für die 1947 nicht zustande gekommene "International Trade Orga
nisation" (ITO) nach beinahe 50 Jahren beendet worden. Das GATT ist nunmehr als 
eine von drei Säulen der internationalen Ordnung in der WTO aufgegangen. Die 
beiden anderen Säulen sind das Dienstleistungsabkommen und das Abkommen 
über den Schutz der geistigen Eigentumsrechte. 

Da es mit Blick auf die Organisation des Welthandels vor allem um jene Aspekte des 
geistigen Eigentums geht, die unmittelbar oder mittelbar mit dem internationalen 
Handel in Beziehung stehen, spricht man auch von "handelsbezogenen geistigen 
Eigentumsrechten" oder "Trade Related Intellectual Property Rights" (TRIPS). Die
ses dritte Abkommen soll Gegenstand der folgenden Ausführungen sein. 

Der Sinn eines Abkommens über den Schutz der geistigen Eigentumsrechte im 
Rahmen des GATT bzw. der WTO ist über Jahre hinweg unterschiedlich beurteilt 
worden. Dabei standen sich die entwickelten Industrienationen und die Länder der 
dritten und vierten Welt als Kontrahenten gegenüber. Letztere lehnten es zunächst 
rund heraus ab, das Thema 'Schutz der geistigen Eigentumsrechte' überhaupt auf 
den Verhandlungstisch zu bringen. 

Die Tatsache, daß sie diese Verweigerungshaltung inzwischen aufgegeben haben, 
wird einerseits mit taktischen Erwägungen begründet: Der Schutz des geistigen Ei
gentums (bzw. seine Verweigerung) kann erfolgversprechend bei der Verhandlung 
anderer Handelsfragen eingebracht werden; etwa im Agrarhandel oder bei der Libe
ralisierung von Dienstleistungen. Tatsächlich haben die USA den Entwicklungslän
dern für ihre Zustimmung zur Einbeziehung der Frage der Eigentumsrechte in die 
GATT-Verhandlungen Konzessionen in der Landwirtschaft und die Revision des 
Multifaserabkommens in Aussicht gestellt (beide Bereiche sind im Zuge der Ver
handlungen substanziell modifiziert worden). 

Andererseits zeichnet sich inzwischen auch eine etwas veränderte Sichtweise des 
Problems ab. Sie wird im wesentlichen durch neuere Arbeiten über den Zusammen
hang von technologischer Entwicklung und wirtschaftlichem Wachstum und - in die
sem Kontext - die Bedeutung der endogenen Schaffung von Wissen (Humankapital 
im weitesten Sinne) durch moderne Industrie- und Dienstleistungsunternehmen be
gründet (vgl. Benko (1988); Mutti (1993); Siebert (1991)). 

In dieser Arbeit soll das TRIPS-Abkommen unter Berücksichtigung dieser innovati
onstheoretischen Überlegungen analysiert werden. Dazu soll das Problem zunächst 
aus der unterschiedlichen Sichtweise der Industrie- und Entwicklungsländer aufge
zeigt werden. Danach wird kurz dargestellt, wie sich der Schutz des geistigen Eigen-

1 überarbeitete Fassun g der Antrittsvorlesung an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen vom 18.7.1995 
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tums im neuen TRIPS-Abkommen niedergeschlagen hat. Anschließend sollen einige 
potentielle Wirkungen veränderter Schutzrechte zur Sprache kommen. 

1. Das Problem 

Grundlegende theoretische und empirische Arbeiten zu den Bestimmungsfaktoren 
des internationalen Handels zeigen, daß die Handelsstrukturen zwischen Ländern 
mit unterschiedlicher relativer Faktorausstattung in nicht unerheblichem Maße durch 
komparative Vorteile bestimmt werden (Balassa, 1979; Deardorff, 1984; Leamer, 
1984). In der einfachen Variante des Heckscher-Ohlin-Theorems heißt dies, daß 
sich realtiv arbeitsreiche Entwicklungsländer auf die Produktion von Gütern spezia
lisieren sollten, in deren Produktion der relativ niedrig entlohnte Faktor Arbeit inten
siv genutzt wird. Umgekehrt sollten relativ kapitalreiche Industrieländer kapitalinten
sive Prozesse bevorzugen, um den Einsatz des knappen und deshalb relativ hoch 
entlohnten Faktors Arbeit zu minimieren. Beide Ländergruppen, so lautet die grund
legende Aussage des Theorems, können von einer solchen Spezialisierung profitie
ren. 

Die empirische Außenhandelsforschung zeigt auch, daß die grundlegenden Aussa
gen des Theorems erheblich besser gestützt werden können, wenn Humankapital 
als Input-Faktor in der Produktionsfunktion mit berücksichtigt wird. Faßt man bei
spielsweise Kapital (als Sachkapital) und Wissen (als Humankapital) zu einem um
fassenderen Kapitalbegriff zusammen, dann können Nord-Süd-Handelsstrukturen 
relativ gut erklärt werden (Mohs, 1983). Noch besser fallen die empirischen Ergeb
nisse aus, wenn man der Tatsache Rechnung trägt, daß Humankapital nicht immer 
frei verfügbar ist (Neotechnologischer Ansatz). 

Da derzeit über 95% des neuen Wissens in den Industrieländern entsteht, ist unmit
telbar einleuchtend, daß der Handel mit "wissensintensiven" Produkten von Nord 
nach Süd und der mit arbeitsintensiven Produkten von Süd nach Nord verläuft. 

Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen auf dem Gebiet der internationalen 
Arbeitsteilung nach dem zweiten Weltkrieg dürfte darin bestehen, daß die relative 
Bedeutung von Wissen für die Produktion hochwertiger Güter und Dienstleistungen 
geradezu dramatisch zugenommen hat. So zeigt eine Untersuchung von Gadbaw 
und Richards (1988), daß der Anteil der US-Exporte mit sogenannten 'immateriellen 
(Wissens-)Bestandteilen' von weniger als 10% (1947) auf über 27% (1986) ange
stiegen ist. Es ist ebenfalls ausführlich dokumentiert worden, daß die positiven Han
delsbilanzsalden der Industrieländer im Bereich sogenannter High-Tech-Produkte 
zunehmen, bei sogenannten Low-Tech-Gütern aber abnehmen (Hesse, Keppler, 
Preuße, 1985). 

Auch wenn sich diese Entwicklung zu Beginn der 90er Jahre differenzierter darstellt, 
weil japanische Unternehmen den High Tech-Produzenten der USA und Europas 
inzwischen immer erfolgreicher Konkurrenz machen (vgl. Guerrieri/Milana, 1995; 
Blecker/Feinberg, 1995), gilt, daß entwickelte Volkswirtschaften ihre Wettbewerbs
vorteile im Handel mit wissensintensiven Produkten finden. 

Die Verfügbarkeit von Wissen im Produktionsprozeß (i.w.S.: auf der Ebene aller un
ternehmerischen Aktionsfelder) bestimmt daher in beträchtlichem Maße die Fähig
keit der Unternehmen aus Hochlohnländern, am internationalen Markt bestehen zu 



können. Die Bedeutung dieses Wissens wird von manchen Autoren inzwischen so 
hoch eingeschätzt, daß sie von der heutigen Zeit als dem 'Zeitalter des Humankap-
tials' sprechen (Schumann, 1992). 

Humankapital entsteht in der Regel nicht ohne aktive Einflußnahme des Staates 
(über das Erziehungswesen und die Finanzierung der Grundlagenforschung) und 
der Unternehmen als Entwickler neuer Produkte und Verfahren. In der relativen 
Gewichtung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des öffentlichen Sektors 
und der privaten Unternehmen hat sich in den letzten Jahrzehnten ein - in unserem 
Zusammenhang bedeutsamer - Wandel vollzogen. Produkt- und prozeßbezogene 
Forschung und Entwicklung (F&E) werden in immer stärkerem Maße in privaten 
Unternehmen durchgeführt. In der BRD waren dies zu Beginn der 90er Jahre etwa 
zwei Drittel der Gesamtaufwendungen (etwa 50 Mrd. DM). Die Unternehmen, die 
diese Aktivitäten finanzieren, haben in erheblichem Maße eigene F&E-Abteilungen 
eingerichtet. 

Die Verlagerung des Schwerpunkts der Bildung von Humankapital vom öffentlichen 
auf den privaten Sektor impliziert, daß der Prozeß der Wissensentwicklung in den 
hochentwickelten Volkswirtschaften zu einem wesentlichen Teil endogenisiert wor
den ist. Das Humankapital, welches über Innovationen zum Träger der Wettbe
werbsfähigkeit solcher Unternehmen wird, entsteht mithin aus einer Art Investitions
prozeß: private Unternehmen investieren in die Forschung, Erschließung und 
marktfähige Verwertung neuer Produkte, und sie entwickeln neue Materialien und 
Prozeßtechnologien. Innovationen können deshalb als das Resultat von Investitio
nen in die Produktion von Wissen verstanden werden (Dies soll jedoch nicht heißen, 
daß Innovationen vollständig endogenisiert worden sind! Nach wie vor sorgt die Zu
fälligkeit der Entstehung von Wissen dafür, daß ein gewisses Maß an Exogenität 
gegeben ist; allerdings haben sich die Gewichte erkennbar verschoben). 

Für unseren Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, daß derartige In
vestitionen in die Zukunft gerichtet sind und Erträge erst in künftigen Perioden er
bringen. Diese typische Eigenheit des Investitionsprozesses erweist sich im Fall der 
Investition von Wissen deshalb als problematisch, weil Wissen eine wichtige Eigen
schaft öffentlicher Güter aufweist: Seine Weitergabe ist mit nur sehr geringen 
Transaktionskosten verbunden. Wissen verliert daher seinen ökonomischen Wert, 
sobald es bekannt gemacht wird und dem Zugriff anderer offensteht. Diese 
"anderen" können dieses Wissen - sofern sie überhaupt in der Lage sind, damit um
zugehen - folglich nutzen, ohne sich der Mühe zu unterziehen und die Kosten und 
Risiken in Kauf zu nehmen, die bei seiner erstmaligen Produktion (Erstellen der 
Blaupausen) entstehen. 

Hier liegt aus der Sicht der Produzenten von Humankapital das Problem der geisti
gen Eigentumsrechte: Die Produktion von Wissen erfordert zum Teil hohe und risi
koreiche Investitionen in Humankapital. Eine solche Investition rentiert nur, wenn der 
künftige Preis des neuen Produkts zumindest eine Zeitlang oberhalb des Grenzko
sten gehalten werden kann. Dies wiederum ist nur möglich, wenn das neue Wissen 
temporär vor dem Zugriff der Konkurrenz geschützt werden kann.2 

2 Ausfuhrlichere Überlegungen zu diesem Thema finden s ich u.a. bei Borner (1986), Caves (1982), Preuße 
(1991). 
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Der weltweite Schutz der geistigen Eigentumsrechte gilt ihren Verfechtern daher als 
unverzichtbarer Bestandteil einer funktionsfähigen internationalen Handelsordnung. 
Nur auf diese Weise, so glauben sie, kann gewährleistet werden, daß die 
Hochlohnländer im "Zeitalter des Humankapitals" ihre internationale Wettbewerbs
fähigkeit bewahren und fortwährend erneuern können. Es ist deshalb argumentiert 
worden, daß ein unzureichender Schutz des geistigen Eigentums eine neue Form 
der Handelsverzerrung darstellt, weil die "High-Tech"-Produzenten systematisch 
durch Produktpiraterie und die unautorisierte Anwendung geschützter Verfahren dis
kriminiert werden. Fehlender Schutz des geistigen Eigentums stellt aus dieser Sicht 
eine neue, subtile, aber wirksame Form des Protektionismus dar (Cottier, 1992). 

Der Schaden, der den Produzenten wissensintensiver Güter durch die Verletzung 
geistiger Eigentumsrechte entsteht, ist verschiedentlich abzuschätzen versucht wor
den, unter anderem in einer Studie der "International Trade Commission" der Verei
nigten Staaten (USITC) aus dem Jahre 1988. In dieser Studie ist eine (nicht reprä
sentative) Unternehmensbefragung ausgewertet worden. Danach wurde festgestellt, 
daß der allein in einem Jahr (1986) entstandene Schaden für US-amerikanische 
Unternehmen auf mindestens 24 Mrd US-$ zu veranschlagen ist. Das entspricht 3% 
des Jahresumsatzes dieser Unternehmen. Eine andere Untersuchung stammt vom 
"Counterfeiting Intelligence Bureau" (London). Dieses Institut schätzt den Anteil der 
sogenannten "Piratenware" am Welthandel auf etwa 10%. 

Erst vor wenigen Monaten ist die besondere Problematik der Raubkopien im Bereich 
der Software-Entwicklung ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt, als die USA Han
delssanktionen gegenüber China und eine Verweigerung des Zutritts Chinas zur 
WTO androhten, falls China die Verletzung US-amerikanischer Eigentumsrechte 
nicht unterbinden würde. Auch in diesem Fall wurden hohe Verluste in der Größen
ordnung von über 1 Mrd. US-$ beklagt. 

Trotz der vehementen Klagen der Betroffenen standen die Importeure von Wissens
gütern dem Wunsch der USA und anderer Industrieländer nach einem verbesserten 
Schutz der geistigen Eigentumsrechte lange Zeit reserviert gegenüber. Sie vertraten 
den Standpunkt, daß ihnen der Zugang zu neuem Wissen nicht erschwert, sondern 
erleichtert werden müsse. Zur Begründung dieser Haltung brachten sie eine Reihe 
unterschiedlicher, auf verschiedenen Ebenen angesiedelter Argumente vor. 

Sie machten erstens geltend, daß die Industrieländer aufgrund der kolonialen Ver
gangenheit eine moralische Verpflichtung zur Wiedergutmachung hätten. Sie hätten 
die heutigen Entwicklungsländer z.T. über Jahrhunderte hinweg ausgebeutet und 
dadurch in ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung behindert. Die 
freie Bereitstellung ihres heutigen Wissens sei deshalb als eine Form der Wieder
gutmachung anzusehen. 

Zweitens ist es eine in vielen Entwicklungsländern verbreitete Vorstellung, daß die 
Vorteile aus der internationalen Arbeitsteilung einseitig den Industrieländern zu Gute 
kämen (Prebisch-Singer These), so daß auch aus diesem Grund Kompensation er
forderlich sei. Der freie Transfer von Wissen kann hierzu beitragen. 

Ein drittes, theoretisch überzeugenderes Argument fußt auf der Feststellung,daß 
Wissen grundsätzlich ein freies Gut sei, bzw. zu sein habe. Hierin kommt die Vor
stellung zum Ausdruck, daß Wissen als kulturelles Erbe der Menschheit anzusehen 
sei. Deshalb müsse es jedermann frei zugänglich gemacht werden. Dieses Argument 
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ist nicht leicht zu ignorieren, denn es entspricht einem geläufigen Wissensverständ
nis - auch in den Industrieländern: Neues Wissen ist nach unumstrittener Ansicht 
eine bedeutsame Quelle des Wohlstands. Dieser Wohlstand kann um so schneller 
verwirklicht werden, je rascher die Diffusion dieses Wissens erfolgt. Die Diffusion 
neuen Wissens wird sich aber um so schneller vollziehen, je freier der Zugang zu 
diesem Wissen ist. Daher sei der Schutz des geistigen Eigentums konsequenter 
Weise abzulehnen. Zumindest aber kann die Forderung nach einer Stärkung der 
Schutzrechte aus dieser Sicht kaum akzeptiert werden. 

In den Verhandlungen zur Uruguay-Runde hat sich diese Sichtweise dennoch nicht 
durchsetzen können. Sie ist offenbar im Laufe der Verhandlungen auch von den 
Entwicklungsländern selbst nicht mehr mit allem Nachdruck vertreten worden. 
Gleichwohl bildet sie nach wie vor eine Grundlage für die Kritik an der neuen Rege
lung. Die Beurteilung des TRIPS-Abkommens unter wirtschaftpolitischem Gesicht
punkt hängt daher primär von der Frage ab, welche Wohlfahrts- bzw. Wachstumsef
fekte die neue Schutzrechteregelung sowohl global als auch in den einzelnen Mit
gliedstaaten der WTO entfalten wird. Bevor die potentiellen Wirkungen des Abkom
mens genauer analysiert werden, sollen kurz die wichtigsten Bestandteile des Ab
kommens dargestellt werden. 

2. Der Schutz der geistigen Eigentumsrechte in der neuen WTO 

Das Teilabkommen der neuen WTO zum Schutz der geistigen Eigentumsrechte ist 
in sieben Teile gegliedert. Abbildung 1 gibt einen Überblick über wichtige Bestand
teile dieses Abkommens.3 

Im ersten Teil ist in Artikel 1 festgelegt, daß sich die WTO Mitglieder verpflichten, 
die Abkommensbestimmungen in das jeweilige nationale Recht umzusetzen. Diese 
Feststellung klingt zunächst wie eine Selbstverständlichkeit. Sie verrät dennoch eine 
bedeutsame Ausweitung der GATT-Vorschriften auf den nationalen Bereich, denn 
sie bricht mit dem in der Tokio-Runde eingeschlagenen Weg der Schaffung freiwilli
ger Verhaltenskodizes. 

Artikel 2 stellt fest, daß die Regelungen über den Schutz des geistigen Eigentums im 
Rahmen der WTO die Verpflichtungen der Staaten gegenüber der "World Intel-
lectual Property Organization" (WIPO) nicht verändern. Die WIPO verwaltet derzeit 
eine Anzahl von Konventionen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte, die unter
schiedliche Teilgebiete abdecken: Die wichtigsten davon sind: die Pariser Konventi
on (Vorschriften über den gewerblichen Rechtsschutz), die Berner Konvention 
(Vorschriften über Urheberrechte), die Washingtoner Konvention (Vorschriften über 
integrierte Schaltungen) und die Konvention von Rom (Vorschriften über sogenannte 
Nachbarrechte = Rechte ausübender Künstler, Rechte von Tonträgerproduzenten 
und Sendeanstalten). 

Die WIPO konnte in der Vergangenheit relativ wenig Wirkung zeigen, weil sie nur 
über unzulängliche Sanktionsmechanismen verfügt und darüber hinaus gerade die 
Problemländer meist nicht Mitglied dieser Organisation sind. Vom TRIPS-Abkommen 
als Teilabkommen der WTO wird erwartet, daß es diese Defekte wirksamer beheben 
kann. 

3 Die folgende Darstellung bezieht sich auf Hauser und Schan z (1995). 
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Aus handelspolitischer Sicht sind die Artikel 3 und 4 wichtig. Darin sind die bekann
ten GATT-Prinzipien der Inländerbehandlung und der Meistbegünstigung auch für 
die geistigen Eigentumsrechte festgeschrieben worden. 

Abbildung 1 

Das WTO-Abkommen zum Schutz der geistigen Eigentumsrechte 
(Hauptpunkte) 

TEIL 1 ALLGEMEINE BESTIMMMUNGEN 

Artikel 1 Art und Umfang der Verpflichtungen 
Artikel 2 Behandlung bestehender Konventionen 
Artikel 3 Inländerbehandlung 
Artikel 4 Meistbegünstigung 

TEIL 2 SPEZIELLE SCHUTZBESTIMMUNGEN 

Art. 10 Computerprogramme 
Art. 14 Schutzrechte für ausübende Künstler, Tonträger und 

Rundfunkanstalten 
Art. 15-21 Handelsmarken 
Art. 22-24 Geographische Herkunftsangaben 
Art. 25-26 Muster und Modelle 
Art. 27-34 Patente 
Art. 35-38 Halbleitertopographien 
Art. 39 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

TEIL 3 REGELN ZUR INNERSTAATLICHEN DURCHSETZUNG DER 
RECHTE 

TEIL 4 ERLANGUNG UND BEWAHRUNG GEISTIGER EIGENTUMSRECHTE 

TEIL 5 STREITVERMEIDUNG UND -BEILEGUNG 

TEIL 6 ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

TEIL 7 INSTITUTIONELLE REGELUNGEN 

Quelle: GATT Secretariat: Multilateral Trade Negotiations. The Uruguay Round. 
MTN.TNC/W/123, 13 December 1993 
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Teil II regelt einzelne Abkommensbereiche. Es genügt an dieser Stelle festzuhalten, 
daß die in der aktuellen Situation besonders sensiblen Bereiche "Computersoftware" 
und "Halbleitertopographien" explizit Eingang in das Abkommen gefunden haben. 
Die Artikel 27-34 regeln den Patentschutz für Produkte und Verfahren. Es soll ge
währleistet werden, daß die Patentierung in jedem WTO Mitgliedsstaat - unabhän
gig vom Ort der Erfindung - erfolgen kann. Ausnahmen vom Patentschutz sind aus 
gesundheitlichen und umweltpolitischen Gründen sowie bei Pflanzen und Tieren 
möglich. 

Teil III regelt vornehmlich rechtliche Fragen bei der Durchsetzung der Schutzrechte. 
Hier geht das TRIPS-Abkommen weit über dasjenige der WIPO hinaus. Einzelheiten 
können an dieser Stelle nicht behandelt werden. 

Teil IV soll die Erlangung und Bewahrung der Rechte sichern. Grundsätzlich gilt die 
nationale Regelungskompetenz. Die Staaten sind jedoch gehalten, die Verfahren der 
Schutzrechtgewährung zügig und ohne unnötige Verzögerung durchzuführen. Mit 
dieser Vorgabe soll insbesondere verhindert werden, daß Schutzrechtanträge aus
ländischer Antragsteller diskriminiert werden. 

Die Teile V, VI und VII widmen sich der Streitvermeidung und -beilegung, den Über
gangsbestimmungen und institutionellen Fragen. Auch diese Aspekte sollen hier 
nicht weiter vertieft werden. 

3. Beurteilung des Abkommens 

Um die Argumente der Befürworter und Gegner verbesserter Schutzrechte genauer 
zu analysieren, ist es erforderlich, die im zweiten Kapitel getroffene Feststellung in 
Erinnerung zu rufen, daß Wissen die Eigenschaft eines öffentlichen Gutes aufweist: 
Es ist jedermann zugänglich, sobald es bekannt geworden ist. Private Investitionen 
in neues Wissen können sich aber für den Innovator nicht auszahlen, wenn dieses 
Wissen sofort nach seiner Gewinnung der Öffentlichkeit respektive den Konkurren
ten frei zugänglich wird. Die Innovationstätigkeit könnte deshalb bei unzureichenden 
Schutzrechten gesamthaft leiden. Anders formuliert heißt dies: Erst der angemesse
ne Schutz der aktuellen Innovationen kann einen dauerhaften Strom künftiger Inno
vationen hervorbringen. Eben dieser Schutz manifestiert sich in der Garantie einer 
(temporären) Verfügungsmacht über neu geschaffenes Wissen. 

Aufgrund der großen und zunehmenden Bedeutung von Wissen in den hochentwik-
kelten Volkswirtschaften4 kommt dieser Schutzfunktion ein wachsender Stellenwert 
zu. Hieraus leitet sich die Forderung nach einer Verbesserung der Intellectual 
Property Rights ab. Es wird also behauptet, daß der Schutz der geistigen Eigen
tumsrechte ein Argument in der gesamtwirtschaftlichen Wachstumsfunktion darstellt. 
Einem verbesserten Schutz des geistigen Eigentums wird ein positiver Wachstums
beitrag zugeordnet, weil er den Anreiz zur Realisierung des technischen Fortschritts 
erhöht (vgl. Siebert, 1991). 

4 So bezeichnet Rahmeyer das neue technische Wissen und seine Anwendung als zentralen Produktionsfaktor 
zur Erhöhung der Wohlfahrt der Bevölkerung (Rahmeyer, 1995, 37). 
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Zunehmender Schutz der geistigen Eigentumsrechte heißt aber auch, daß die Ge
schwindigkeit der Diffusion von Wissen abnimmt. Rasche Diffusion von Wissen aber 
ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, daß das ökonomische Potential des 
vorhandenen Wissens schnell ausgeschöpft werden kann. Das heißt, je rascher der 
Diffusionsprozeß abläuft, desto schneller wird das neue (aber bereits vorhandene) 
Wissen produktivitätssteigernd wirksam. Insofern hängt der Wachstumserfolg auch 
von der Diffusionsgeschwindigkeit ab, und diese wird ebenfalls durch die Ausgestal
tung der Schutzrechte mitbestimmt. Auch unter dem Gesichtspunkt der Diffusion von 
Wissen gilt also, daß die geistigen Eigentumsrechte ein Argument in der Wachs
tumsfunktion bilden. Allerdings ist dieser Zusammenhang negativ! Je weniger aus
geprägt die Schutzrechte sind, desto höher ist der Wachstumsbeitrag der Diffusion 
von Wissen. 

Der vermeintliche Widerspruch läßt sich bei genauerer Betrachtung auflösen, wenn 
man berücksichtigt, daß im ersten Fall der Effekt der Schaffung neuen Wissens be
trachtet wird. Im zweiten Fall hingegen wird das neue Wissen als bereits existent 
unterstellt. Es geht also nur noch um seine Verteilung im Raum, über Sektoren und 
auf möglichst viele potentielle Anwender. Durch die Diffusion dieses bereits vorhan
denen Wissens kann Wachstum aber nur eine begrenzte Zeit aufrecht erhalten wer
den. Sobald der Diffusionsprozeß abgeschlossen ist, kann nur die Zufuhr "neuen 
Wissens" (einer neuen Wissensgeneration) den Wachstumsprozeß (soweit er auf 
technischen Fortschritt zurückgeht) fortführen5. Der negative Zusammenhang zwi
schen Schutzrechten und Wirtschaftswachstum gilt mithin dauerhaft nur unter der 
Maßgabe, daß neues Wissen "frei" entsteht, also ohne ökonomische Anreize. Ge
nau dies ist aber in modernen, endogen innovierenden Unternehmen nicht der Re
gelfall. 

Die Vorstellung, daß durch eine Verminderung der geistigen Eigentumsrechte die 
Diffusionsgeschwindigkeit von Wissen erhöht und der volkswirtschaftliche Wachs
tumsprozeß positiv beeinflußt werden kann, ist deshalb nur insoweit haltbar, als die 
Entwicklung neuen Wissens außerhalb der privatwirtschaftlich organisierten Innova
tionstätigkeit stattfindet. Bei der vorwiegend endogenen Entstehung von Wissen 
hingegen muß angenommen werden, daß eine Beschneidung der geistigen Eigen
tumsrechte allenfalls kurzfristige Wachstumsimpulse auslösen kann (Diffusions
effekt). Auf längere Frist hingegen muß ein dauerhafter Strom neuen Wissens ge
währleistet werden (Innovationseffekt), was die Sicherung der Rentabilität der Inve
stitionen in Humankapital erfordert. Aufgrund des "Öffentliches Gut"-Charakters von 
Wissen begründet dies die Notwendigkeit der Rentabilitätssicherung durch den 
Schutz der geistigen Eigentumsrechte. Die Vorstellung, daß eine Verbesserung der 
Schutzrechte einen positiven Einfluß auf die Wachstumsrate des Sozialprodukts hat, 
leitet sich mithin aus einer langfristigen dynamischen Konzeption ab. 

Offenbar müssen beide Aspekte des Schutzrechtproblems als Innovations-
Diffusions-Prozeß simultan betrachtet werden, um das TRIPS-Abkommen beurteilen 
zu können. Dazu bietet sich an, den Zusammenhang anhand einer kleinen Graphik 
zu demonstrieren. 

5 Bei dieser Argumentation wird unterstellt, d aß sich die beiden Effekte hinreichend scharf trennen lassen. 
Tatsächlich greifen die Effekte der Schaffung originär neuen Wissens und seine Verbreitung ineinander und 
sind durch laufende Imitationen und Folgeinnovationen un trennbar miteinander verbunden. 
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Anhand der Abbildung 2 soll der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem 
Wachstum und dem Schutz der geistigen Eigentumsrechte skizziert werden, indem 
der Diffusions- und der Innovationseffekt zunächst getrennt ausgewiesen werden. 
(Beide Kurvenverläufe dienen nur der Präsentation des Arguments. Sie beanspru
chen keinerlei empirischen Gehalt). 

Betrachtet man die beiden Kurven unabhängig voneinander, ergibt sich der folgende 
Sachverhalt. Die Kurve des Diffusionsverhaltens zeigt den Weg zu einer kurzfristi
gen Maximierung der Wachstumsrate des Einkommens. Er führt über die rasche 
Nutzung des vorhandenen Wissens und legt eine Reduzierung der geistigen Eigen
tumsrechte als Stimulans für wirtschaftliches Wachstum nahe. 

Abbildung 2 

Wirtschaftswachstum und Schutz des geistigen Eigentums 

-> 
Stärke der geistigen Eigentumsrechte 

Die Kurve des Innovationsverhaltens hingegen zeigt den Aspekt der langfristigen 
Beeinflussung des Wachstums. Langfristig wird das wirtschaftliche Wachstum durch 
die Schaffung eines innovationsfreundlichen Umfeldes gefördert. Ein solches Umfeld 
erfordert nach den vorangegangenen Überlegungen den Schutz der geistigen Eigen
tumsrechte, um die Rentabilität der Investitionen in Humankapital für die im Innova
tionswettbewerb befindlichen Unternehmen zu sichern. 

Im Schnittpunkt der beiden Kurven gilt, daß die entsprechende Zuwachsrate des 
Sozialprodukts bei der gegebenen Ausgestaltung der Eigentumsrechte kurz- und 
langfristig gleich hoch ist. Dies ist eine Wachstumsrate, von der angenommen wer
den kann, daß sie unter innovationstheoretischen Gesichtspunkten langfristig stabil 
ist. Alle Konstellationen rechts von diesem "Gleichgewichtspunkt" implizieren, daß 
der volkswirtschaftliche Wachstumsprozeß im wesentlichen durch die Innovationstä-
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tigkeit getragen werden muß, da die Diffusion vorhandenen Wissens nicht hinrei
chend schnell erfolgt. Berücksichtigt man nun die Tatsache, daß Innovationen und 
Imitationen de facto interdependent miteinander verbunden sind, dann wird deutlich, 
daß eine Verbesserung der Eigentumsrechte über den Schnittpunkt der beiden Kur
ven hinaus nur geringe oder gar keine Wachstumsimpulse mehr hervorzubringen 
vermag. Zwar ist unter einem solchen Regime von geistigen Eigentumsrechten die 
Vermarktung von Innovationen hoch renatabel, jedoch fehlt der wettbewerbliche 
Druck auf die Innovatoren, Folgeinnovationen in ausreichendem Maße einzuleiten. 
Darüber hinaus wird das vorhandene Wissen aufgrund der gegebenen Diffusions
hemmnisse nur langsam in der Breite wirksam. Es muß deshalb erwartet werden, 
daß weder die Wachstumsimpulse der Diffusion hinreichend genutzt, noch die Inno
vationstätigkeit auf einem dauerhaft hohen Niveau gehalten werden können. Länger
fristig nimmt deshalb auch die Attraktivität der Investitionen in neues Wissen ab, so 
daß trotz ausgeprägter Schutzrechte Innovationen nicht mehr in ausreichendem 
Maße stattfinden werden. Die Option, durch eine weitere Forcierung der Eigentums
rechte das Wachstum langfristig zu erhöhen, ist mithin nicht gegeben, da die damit 
verbundene, zunehmende Einschränkung der Diffusion den Wachstumsprozeß 
schon kurzfristig begrenzt. Man könnte sich vorstellen, daß in dieser Situation eine 
Art "Innovationsstau" entsteht: Innovationen sind zwar vorhanden; da ihre Verbrei
tung aber behindert wird, können sie ökonomisch nur relativ langsam wirksam wer
den. 

Links vom Schnittpunkt ist die Situation anders einzuschätzen. Die Innovationsfunk
tion begrenzt die Wachstumsmöglichkeiten zwar langfristig, weil unter dem herr
schenden Regime der geistigen Eigentumsrechte die Produktion neuen Wissens 
unattraktiv ist. Kurzfristig, d.h. solange aus dem gegebenen Pool von Innovationen 
geschöpft werden kann, verspricht diese Konstellation aber durchaus hohe Wachs
tumsraten. 

Die Forderung nach einer Stärkung der geistigen Eigentumsrechte impliziert letzt
lich, daß wir uns derzeit in einer solchen Situation befinden. Unter der gegebenen 
Handhabung der Schutzrechte wird die Rentabilität der Investition in neues Wissen 
als zu gering erachtet. Eine solche Situation muß die Wachstumskräfte der Volks
wirtschaft auf Dauer schwächen. Kurzfristig hingegen kann aus dem gegebenen 
Wissenspotential geschöpft werden, weil die Durchlässigkeit der Schutzregeln für 
geistiges Eigentum eine rasche Diffusion des vorhandenen Wissens ermöglicht. 

Da die Industrieländer ihre Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer nur aus der Nutzung 
ihres überlegenen Innovationspotentials ziehen können, werden sie diesem länger
fristigen Aspekt ein besonderes Gewicht beimessen. Eine Verbesserung der Schutz
rechte, wie sie die neue WTO-Regelung vorsieht, liegt mithin in ihrem Interesse. 

Arme Staaten mit einem relativ kurzen Planungshorizont dürften sich mit einer Kon
stellation links vom Schnittpunkt der Innovations- und der Imitationskurve eher an
freunden. Sie kommt ihrem Imitationsbedarf aufgrund der relativ günstigen Diffusi
onsbedingungen entgegen und erlaubt es, den Wachstumsprozeß (kurzfristig) zu 
forcieren. Eine solche Strategie kann durchaus rational sein, wenn unterstellt wer
den darf, daß die Zeitpräferenzrate für arme Länder relativ hoch ist. 

Diese Interpretation der relativen Attraktivität von Innovation und Imitation im inter
nationalen Raum scheint eine Bestätigung in der aktuellen Entwicklung der Welt
wirtschaft zu finden. Bereits seit Jahren ist ein rascher Aufholprozeß unterschied Ii-
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eher Gruppen von Entwicklungs- und Schwellenländern zu beobachten. An dessen 
Spitze befindet sich mit Japan der erfolgreiche Imitator der 50er und 60er Jahre, ein 
inzwischen selbst hoch entwickeltes Industrieland. Gefolgt wird Japan von den so
genannten Schwellenländern der ersten Generation (Taiwan, Hongkong, Singapur 
und Südkorea), der 2. Generation (Malaysia, Indonesien, Thailand, u.a.) und neuer
lich von China und Vietnam, die sich gerade anschicken, einem ähnlichen Entwick
lungspfad zu folgen. 

Offenbar existiert eine erfolgversprechende Option zur wirtschaftlichen Entwicklung 
bis hin zur Konvergenz! Alle Staaten, die diese Option bisher nutzten, taten dies, 
indem sie u.a. gezielt aus dem technologischen Potential der Industrieländer 
schöpften. D.h. sie versuchten sich als Imitatoren und waren dabei so erfolgreich, 
daß sie die originären Produzenten dieses Wissens immer stärker unter Wettbe
werbsdruck setzen konnten. 
Trifft diese Sicht zu, dann würde eine Verbesserung der Schutzrechte naheliegen, 
um die Situation der Innovatoren zu verbessern und die Schere zwischen imitations-
und innovationsgetriebenem Wachstum zu schließen. 

Bevor ein solcher Schluß gezogen werden darf, sind mehrere Einwände zu prüfen. 

Das erste Argument gegen einen verbesserten Schutz der geistigen Eigentumsrech
te stellt darauf ab, daß die skizzierten Beobachtungen der weltwirtschaftlichen Ent
wicklungen auf andere Faktoren als die Verletzung der geistigen Eigentumsrechte 
zurückzuführen sein könnten. Das Stichwort "Eurosclerosis" (Lindbeck, 1982) deutet 
an, welche Argumente in diesem Zusammenhang vorgetragen werden können. Die
ser Begriff ist zu Beginn der 80er Jahre geprägt worden, um die unter wachstums
politischen Gesichtspunkten wenig zurfriedenstellende Lage Europas zu charakteri
sieren. Strukturelle Verkrustungen und die Unfähigkeit zu wirtschaftlichem und ge
sellschaftlichem Wandel der sog. "Wohlfahrtsstaaten" (Olson, 1982) werden als 
Hauptgrund für diese Schwäche genannt. Gerade die Fähigkeit zum Wandel ist eine 
zentrale Voraussetzung dafür, daß in einer sich rasch wandelnden Weltwirtschaft 
neue Felder ökonomischen Wachstums schnell erschlossen und gegen die Konkur
renz der aufholenden Schwellenländer verteidigt werden können. Fehlt es an der 
erforderlichen Anpassungsflexibilität, dann können verbesserte Eigentumsrechte 
allein keine Lösung des Problems darstellen. Damit wird die Bedeutung der geisti
gen Eigentumsrechte als Instrument der Wachstumspolitik zumindest relativiert. Als 
ein Teil einer umfassenderen Wachstumsstrategie könnten sie dennoch einen sinn
vollen Beitrag zur Revitalisierung in den westlichen Industrieländern leisten. 

Zweitens muß die Behauptung geprüft werden, daß die Rentabilität von Innovatio
nen in den Industrieländern im Zuge der weltwirtschaftlichen Entwicklung gelitten 
habe. Die Protagonisten eines verbesserten Schutzes der geistigen Eigentumsrech
te sehen dies als erwiesen an und machen drei Argumente geltend: 

1. Da die relative Bedeutung von F&E zugenommen hat, werden die bekannten De
fekte bei der Sicherung der Eigentumsrechte heute stärker wirksam als früher. 

2. Aufgrund des erhöhten technologischen Stands der Schwellenländer ist es diesen 
heute eher möglich als früher, Imitationen unter Ausnutzung unverbindlicher 
rechtlicher Regelungen vorzunehmen. 
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3. Die zunehmende Globalisierung der Märkte führt dazu, daß die Verletzlichkeit der 
Innovatoren durch aggressive Imitatoren größer geworden ist. 

Alle drei Entwicklungen wirken auf eine Beschneidung der Rentabilität von Innova
tionen hin. Jedoch stehen sie nicht allein. Die Globalisierung der Märkte hat gleich
zeitig das Marktvolumen für innovative Produkte merklich erhöht. Die Nutzung des 
temporären Bereichsmonopols, welches sich die Innovatoren durch ihre F&E-
Tätigkeit schaffen, mag mithin zwar durch die Verkürzung der Produktzyklen zeitlich 
verringert worden sein. Durch das erhöhte Umsatzvolumen auf den globalen Märk
ten während der verkürzten Schutzphase ist aber gleichzeitig ein bedeutender posi
tiver Rentabilitäts(gegen)effekt wirksam geworden: die Erhöhung des Umsatzvolu
mens durch die Globalisierung der Märkte hat eine Erhöhung der Deckungsbeiträge 
der Kosten für F&E bewirkt - jedenfalls für diejenigen Unternehmen, die die Option 
des Weltmarktes genutzt haben. 

Welcher Effekt überwiegt, ist eine empirische Frage, deren Antwort durchaus von 
Industrie zu Industrie und von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ausfal
len kann. Folgt man den spärlichen empirischen Erkenntnissen auf diesem Gebiet, 
dann zeichnet sich zumindest ab, daß die Bedrohung der Innovatoren auf nur weni
ge Branchen begrenzt ist. So deuten die Ergebnisse der anfangs zitierten USITC-
Studie darauf hin, daß folgende Industrien besonders betroffen sind: 

1. Wissenschaftliche Geräte und Optik 
2. Pharmazie und Chemie 
3. Elektronik 

Hinzu kommen die in den letzten Jahren rasch an Bedeutung gewinnenden Bereiche 
Halbleitertopographie und Computersoftware sowie der Mediensektor (Tabelle 1). 

In den beiden ersten Bereichen darf erwartet werden, daß sich die Verbesserungen 
der Schutzrechte im Patentwesen positiv niederschlagen werden. Auch die beiden 
letzten Sektoren sind im TRIPS-Abkommen neuen Schutzvorkehrungen unterworfen 
worden. Auf dem Gebiet der schnellebigen Elektronik mit Produktzyklen von drei 
Jahren und darunter dürfte die schwerfällige Patentgesetzgebung dagegen kaum die 
erhoffte Wirkung zeigen. In diesem Sektor wird deshalb auch in absehbarer Zukunft 
gelten, daß nur rasche Folgeinnovationen, verbunden mit unternehmensinternen 
Schutzvorkehrungen, eine relative Verschlechterung der Position der Führenden im 
Produktzyklus verhindern kann. 

Das dritte Argument wird mit Rückgriff auf die traditionelle Wohlfahrtstheorie vorge
tragen. Es läuft darauf hinaus, den positiven Zusammenhang zwischen dem Schutz 
der geistigen Eigentumsrechte und der Innovationstätigkeit generell in Frage zu 
stellen. Ist dies der Fall, würde die Innovationskurve tatsächlich eine Steigung von 
null aufweisen. Genau das ist mit der Feststellung gemeint, "The suggestion at this 
time ... is that the elasticity of invention with respect to increases in patent protection 
is rather small, except in some sectors" (Pharmazie, chemische Industrie) (Maskus, 
1990, 405). 
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Tabelle 1 

Einnahmenverluste US-Amerikanischer Unternehmen durch Verletzung der 
geistigen Eigentumsrechte 

Industrie Verlust in TSD-$ 
Anzahl der befragten Unternehmen 

kein etwas insgesamt 
Verlust Verlust 

Luft- und Raumfahrt 
Baustoffe 
Chemie 
Computer + Software 
Elektronik 
Unterhaltung 
Nahrungs- und Genußmittel 
Forstprodukte 
Ausrüstungen 
Metall, Metallprodukte 
Automobilbau 
Erdölverarbeitung 
Pharmazeutika 
Druckartikel 
Gummiindustrie 
Wissenschaftliche und 

photographische Instru
mente 

Textilien und Bekleidung 
übrige 

119.800 
738.550 

1.334.250 
4.130.164 
2.287.805 
2.060.450 

86.300 
664.755 
621.700 
291.500 

2.194.490 
1.295.000 
1.908.660 

127.790 
511.200 

5.090.100 
251.489 
151.200 

2 
0 
3 
6 
6 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
1 

1 
0 
0 

5 
6 

18 
25 
11 
12 
8 
7 
9 
6 
4 
6 

10 
11 
4 

6 
11 
8 

7 
6 

21 
31 
17 
12 
10 
7 

10 
7 
4 
9 

10 
11 
5 

7 
11 
8 

Summe 23.845.223 26 167 193 

Quelle: United States International Trade Commission, Economic Effects of Intellecutal Property 
Rights Infringement, Investigation No. 332-245, Feb. 1988. 

Den vermeintlichen Grund nennt Subramanian: "TRIPS is more accurately seen as 
an exercise in rent creation and rent shifting rather than as an attempt to enhance 
global R&D" (Subramanian, 1990, 316). 

Das sind massive Vorbehalte gegen die Anreizwirkung einer Politik der Verbesse
rung geistiger Eigentumsrechte. Träfen sie in dieser Schärfe zu, müßte das TRIPS-
Abkommens weitgehend als Fehlentwicklung bezeichnet werden, durch die einige 
Entwicklungsländer zugunsten der Unternehmen aus den Industrieländern belastet 
werden, ohne daß dadurch die ökonomisch erwünschten Effekte der Innovationsan
regung erreicht werden könnten. 
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Bei der Beurteilung dieses Arguments ist von Bedeutung, daß die Autoren ihre Ana
lyse anhand des Modells eines sogenannten "kleinen Landes" durchführen. Die Be
dingung "kleines Land" besagt, daß sich der Imitator einem gegebenen Weltmarkt
preis gegenübersieht, den er nicht beeinflussen kann. Der Innovator wird damit ex 
definitione durch die Aktionen des Imitators nicht geschädigt. 

Unter diesen Bedingungen gibt es tatsächlich keinen ersichtlichen Grund, warum 
eine Verbesserung des Schutzes der geistigen Eigentumsrechte angestrebt werden 
sollte, da der Imitator die Rentabilität der Investition des Innovators kaum beeinflus
sen kann. Auch ist kaum erklärlich, warum der Innovator aufgrund einer Verbesse
rung der Schutzrechte sein Innovationsverhalten ändern, d.h. größere Innovations
anstrengungen unternehmen sollte. Da er weder durch potentielle noch durch aktuel
le Imitatoren geschädigt worden ist, hat er sein Optimum bereits ungehindert reali
sieren können. Zusätzliche Schutzrechte erhöhen unter diesen Bedingungen zwar 
die Gewinne, sie werden aber kaum zusätzliche Innovationen anregen. 

Die Frage, ob das Modell eines kleinen Landes den Sachverhalt der Innovations
konkurrenz zutreffend beschreibt, ist daher für die Beurteilung unseres Problems 
von ausschlaggebender Bedeutung. 

Einwände gegen diese Annahme können sowohl aus empirischer als auch aus theo
retischer Sicht vorgetragen werden. Empirisch steht die Annahme des kleinen Lan
des deshalb in Frage, weil die relevante Gruppe der Schwellenländer inzwischen 
einen erheblichen Teil des Weltmarkts für industrielle Produkte (auch in technolo
gisch anspruchsvollen Sektoren) bestreitet. Die Unabhängigkeit der Angebots- und 
Nachfragesituation der Innovatoren vom Verhalten der Imitatoren unterliegt schon 
deshalb erheblichem Zweifel (Hauser und Schanz, 1995). 

Bedeutsamer noch scheint ein theoretischer Einwand gegen die Anwendung des 
Modells zu sein. Die Vorstellung, daß die imitierenden Entwicklungsländer als Grup
pe relativ zu den innovierenden Industrieländern ein "kleines Land" darstellen, be
ruht auf einem Länder(gruppen)vergleich. Ein solcher Vergleich zeigt, daß der Anteil 
der Entwicklungsländer an der Produktion und am Export wissensintensiver Produk
te tatsächlich äußerst gering ist. Insofern liegt der Rückgriff auf die analytische Vor
stellung des kleinen Landes nahe. 

Dennoch kann diese Folgerung einer genauen Betrachtung nicht standhalten. Um 
diese Behauptung zu begründen, ist es erforderlich, nochmals auf das Konzept der 
Innovationskonkurrenz zurückzukommen. Dieses Konzept basiert auf der Vorstel
lung, daß Innovationen aus unternehmensspezifischen Aktivitäten erwachsen und 
den Innovator in der Vorsprungsphase in die Position eines temporären Bereichs
monopolisten bringen. Aus dieser Position heraus versucht er, seine Investitionen in 
Humankapital zu amortisieren. Monopolisten sehen sich aber in der Regel einer 
konjekturalen Preis-Absatz-Funktion gegenüber. Zudem agieren Unternehmen im 
Bereich der wissensintensiven Sektoren regelmäßig unter der Bedingung sinkender 
Durchschnittskosten. Daraus folgt zwangsläufig, daß Imitatoren immer einen Einfluß 
auf die Angebots- und Nachfragesituation des Innovators ausüben können, denn sie 
imitieren genau das Produkt oder Verfahren, für das sich der Innovator ein eigenes 
Marktsegment geschaffen hat. Dies liegt im Wesen der Innovationskonkurrenz. 

Eine Ausnahme hiervon könnte vorliegen, wenn die Märkte des Innovators und des 
Imitators strikt voneinander getrennt sind. Dies aber ist ein höchst unwahrscheinli-
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eher Fall. Imitatoren etablieren sich nicht in Mali oder Burundi und produzieren dort 
für die heimischen Märkte. Sie haben ihren Standort eher in Südkorea, China oder 
Brasilien und produzieren für den Weltmarkt, den auch der Innovator bedient! Die 
"kleine Markt"-Annahme ist deshalb für die Diskussion der internationalen Wohl-
fahrtswirkung der geistigen Eigentumsrechte nicht nur empirisch fragwürdig, sie ist 
theoretisch irrelevant. 

Legt man der Diskussion aber das Modell eines großen Landes zugrunde und trägt 
so der Tatsache Rechnung, daß die Imitatoren die Marktsituation der Innovatoren in 
der Regel beeinflussen, dann erhalten die Argumente zugunsten eines verbesserten 
Schutzes des geistigen Eigentums wieder Gewicht: 

• Die zunehmende Bedeutung des Humankapitals für die Erhaltung der Wettbe
werbsfähigkeit moderner Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, 

• verbunden mit der zunehmende Fähigkeit zur Imitation, die die nachziehenden 
Unternehmen aus den erfolgreichen Schwellenländern auszeichnet, 

können die Forderung nach einer Verbesserung der Schutzrechte in unvollständigen 
Märkten auch aus wohlfahrtstheoretischer Sicht rechtfertigen. 

Zumindest längerfristig betrachtet kann ein verbesserter Schutz des geistigen Eigen
tums auch im Interesse der Entwicklungsländer liegen, denn verbesserte Wachs
tumsbedingungen in den Industrieländern werden auch auf sie zurückwirken, 

• weil die Industrieländer ihren Verpflichtungen im Rahmen anderer GATT(WTO)-
Vereinbarungen schneller und umfassender nachkommen (Multi-faserabkommen, 
Landwirtschaft), 

• weil der internationale Technologietransfer risikoloser und damit aus der Sicht der 
Innovatoren attraktiver wird, wenn die Kontrolle dieser Technologien nicht mehr 
so leicht verloren gehen kann (ausländische Direktinvestitionen, Lizenzverträge), 

• weil die internationale Standortoptimierung multinationaler Unternehmen unab
hängig von der Gefahr der Preisgabe schutzwerter Rechte erfolgen kann, 

• und weil mit einer Wachstumsbeschleunigung in den Industrieländern die Ex
portmärkte der Entwicklungsländer ebenfalls rascher expandieren. 

4. Resümee 

Die Frage, ob der internationale Schutz der geistigen Eigentumsrechte verbessert 
werden sollte, ist in der Uruguay-Runde positiv beantwortet worden. Diese Antwort 
hat sich im sogenannten TRIPS-Abkommen niedergeschlagen, das die dritte Säule 
der neuen Welthandelsorganisation bildet. In diesem Abkommen wird von vielen 
Beobachtern ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der internationalen Handels
beziehungen gesehen, weil es der Diskriminierung von Innovatoren durch die unbe
rechtigte Nutzung geistigen Eigentums Einhalt gebietet. 

Die Kritiker des Abkommens sehen die Ursachen der relativ geringen Innovations
dynamik der westlichen Industrieländer dagegen primär in allgemeinen Wachstums
hemmnissen. Sie versprechen sich deshalb von der Verbesserung der geistigen Ei
gentumsrechte wenig Erfolg. Darüber hinaus schätzen sie die Elastizität der Innova-
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tionstätigkeit bezüglich der geistigen Eigentumsrechte als gering ein und leiten dar
aus ein weiteres Argument für ihre negative Beurteilung des TRIPS-Abkommens ab. 

Das dieser Beurteilung zugrundeliegende Modell ist das eines kleinen Landes. Die
ses Modell wurde einer Überprüfung aus innovationstheoretischer Sicht unterzogen 
und verworfen. Bei einer Berücksichtigung der direkten und indirekten Konkurrenz
beziehungen zwischen Innovatoren und Imitatoren muß in unvollständigen Märkten 
mit einer höheren Innovationselastizität gerechnet werden, als dies in den herkömm
lichen Modellen eines kleinen Landes zum Ausdruck kommt. Die Verbesserung des 
internationalen Schutzes des geistigen Eigentums in der neuen Welthandelsordnung 
kann deshalb nicht ohne weiteres als ein Nullsummenspiel zu Lasten der Entwick
lungsländer angesehen werden. 

Allerdings sind die faktischen Auswirkungen bestimmter Schutzrechtevereinbarun
gen auf die Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten einzelner Länder(gruppen) 
noch weitgehend unbekannt. Die verfügbaren Daten geben nur ein unvollständiges 
Bild. Sie stammen zudem meist aus nicht repräsentativen Befragungen von Unter
nehmen aus Industrieländern und sind mit großer Wahrscheinlichkeit verzerrt. 
Schließlich ist dem Argument zuzustimmen, daß die geistigen Eigentumsrechte-nur 
ein Argument in der Wachstumsfunktion der Industrieländer darstellen. Ob es künftig 
gelingen wird, den Pool vorhandener Ideen rascher zu erschließen und gleichzeitig 
in ausreichendem Maße zu erneuern, hängt deshalb auch von vielfältigen anderen 
Optionen der Wachstumspolitik in den hochentwickelten Industrienationen ab, die an 
dieser Stelle nicht diskutiert werden konnten. 

Immerhin gibt es die begründete Hoffnung, daß der verbesserte internationale 
Schutz des geistigen Eigentums durch das TRIPS-Abkommen dazu beitragen wird, 
unlauteren Wettbewerb in den besonders dafür prädestinierten Industrien zu be
grenzen. Das langfristige Nutzen-Kosten-Kalkül der Produktion von Wissen könnte 
so zumindest partiell zugunsten einer regeren Innovationstätigkeit in verschiedenen 
kritischen Wachstumsbereichen der westlichen Industrieländer verändert worden 
sein. 
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